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Artikel 1
Zustimmung zum Vierten Staatsvertrag zur Änderung 

medienrechtlicher Staatsverträge

Dem am 16. Mai 2023 vom Land Mecklenburg-Vorpommern 
unterzeichneten Vierten Staatsvertrag zur Änderung medienrecht-
licher Staatsverträge zwischen dem Land Baden-Württemberg, 
dem Freistaat Bayern, dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, 
der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt Ham-
burg, dem Land Hessen, dem Land Mecklenburg-Vorpommern, 
dem Land Niedersachsen, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem 
Land Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem 
Land Sachsen-Anhalt, dem Land Schleswig-Holstein und dem 
Freistaat Thüringen wird zugestimmt. Der Vierte Staatsvertrag 
zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge wird nachstehend 
veröffentlicht.

Artikel 2
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Es 
tritt außer Kraft, wenn die Bedingung des Absatzes 2 Satz 2 ein-
getreten ist. Das Außerkrafttreten wird im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegeben.

(2) Nach Maßgabe seines Artikels 4 Absatz 2 Satz 1 tritt der Vierte 
Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge am 
1. Januar 2024 in Kraft. Sind bis zum 31. Dezember 2023 nicht 
alle Ratifikationsurkunden bei der oder dem Vorsitzenden der Kon-
ferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 
hinterlegt, wird der Staatsvertrag nach seinem Artikel 4 Absatz 2 
Satz 2 gegenstandslos. Das Inkrafttreten wird im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegeben.

Gesetz zum Vierten Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge
(Vierter Medienänderungsstaatsvertrag)

Vom 13. November 2023

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2251 - 86

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Schwerin, den 13. November 2023

Die Ministerpräsidentin
Manuela Schwesig

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern zu verkünden.



Tag der Ausgabe: Schwerin, den 27. November 2023 855Nr. 25

Artikel 1
Änderung des Medienstaatsvertrages1

Der Medienstaatsvertrag vom 14. bis 28. April 2020, zuletzt ge-
ändert – vorbehaltlich seines vertragsgemäßen Inkrafttretens am 
1. Juli 2023 – durch den Dritten Medienänderungsstaatsvertrag 
vom 21. Oktober 2022 und 2. November 2022, wird wie folgt 
geändert:

1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 31 fol-
gende Angaben eingefügt:

„§ 31a Transparenz
§ 31b Compliance
§ 31c  Gemeinschaftseinrichtungen und 

Beteiligungsunternehmen
§ 31d Gremienaufsicht
§ 31e Interessenkollision“.

2. In § 30 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 wird – vorbehaltlich des Inkrafttre-
tens des Dritten Medienänderungsstaatsvertrages – das Wort 
„europäischen“ gestrichen.

3. Nach § 31 werden die folgenden §§ 31a bis 31e eingefügt:

„§ 31a
Transparenz

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio sind ver-
pflichtet, für eine größtmögliche Transparenz gegenüber der 
Öffentlichkeit Sorge zu tragen. Zu diesem Zweck haben sie 
die Organisationsstruktur, einschließlich der Zusammenset-
zung der Gremien und ihrer eingesetzten Ausschüsse, alle 
Satzungen, Richtlinien, Geschäftsordnungen sowie sonstige 

Vierter Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge
(Vierter Medienänderungsstaatsvertrag)

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2251 - 87

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Informationen, die von wesentlicher Bedeutung für die jewei-
lige Rundfunkanstalt sind, in ihrem Internetauftritt zu ver-
öffentlichen. Dabei ist der Schutz personenbezogener Daten 
sowie von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen zu wahren. 
Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF und das Deutschlandradio veröffentlichen 
in ihren Geschäftsberichten und im jeweiligen Internetauftritt 
die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge ihrer 
jeweiligen Intendanten und Direktoren unter Namensnen-
nung, soweit diese nicht einer Abführungspflicht unterliegen. 
Teil der zu veröffentlichenden Bezüge sind namentlich Auf-
wandsentschädigungen, Sitzungsgelder und sonstige geld-
werte Vorteile. Satz 4 gilt insbesondere auch für

1. Leistungen, die den genannten Personen für den Fall einer 
vorzeitigen Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden 
sind,

2. Leistungen, die den genannten Personen für den Fall der re-
gulären Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, 
mit ihrem Barwert sowie den von den in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, dem ZDF 
und dem Deutschlandradio während des Geschäftsjahres 
hierfür aufgewandten oder zurückgestellten Betrag,

3. während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen 
dieser Zusagen,

4. Leistungen, die einer der genannten Personen, die ihre 
Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres beendet hat, in 
diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe des Ge-
schäftsjahres gewährt worden sind,

5. Leistungen, die den genannten Personen für Tätigkeiten 
bei Tochter- und Beteiligungsgesellschaften gewährt wor-
den sind, und

1 Ändert StV vom 28. April 2020; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2251 - 77
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6. Leistungen, die den genannten Personen für entgeltliche 
Nebentätigkeiten gewährt worden sind; dies gilt nicht für 
Nebentätigkeiten, die nicht im Zusammenhang mit der 
Haupttätigkeit stehen und wenn die Höhe der hierfür je-
weils vereinbarten Einkünfte den Betrag von 1.000 Euro 
monatlich nicht übersteigt.

Die Geschäftsberichte und die Internetauftritte nach Satz 4 
haben zudem Angaben über die Tarifstrukturen und eine 
strukturierte Darstellung der außertariflichen Vereinbarungen 
zu enthalten.

(2) Über die Vorgaben des Absatzes 1 hinausgehende landes-
rechtliche Regelungen bleiben unberührt.

§ 31b
Compliance

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio haben je-
weils ein wirksames Compliance Management System nach 
anerkannten Standards zu gewährleisten und nach dem aktu-
ellen Stand fortzuschreiben. Sie haben jeweils eine in Aus-
übung der Tätigkeit unabhängige Compliance-Stelle oder 
einen Compliance-Beauftragten einzusetzen, die oder der 
regelmäßig an den Intendanten und an den Verwaltungsrat be-
richtet. Soweit ein Aufsichtsgremium unmittelbar berührt ist, 
ist auch an dieses zu berichten. Die Compliance-Stellen und 
-Beauftragten tauschen sich untereinander aus.

(2) Darüber hinaus beauftragen die in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio jeweils eine Ombudsperson als externe An-
laufstelle für vertrauliche und anonyme Hinweise zu Rechts- 
und Regelverstößen in den jeweiligen Rundfunkanstalten. 
Die Ombudsperson soll die Befähigung zum Richteramt be-
sitzen und darf keine wirtschaftlichen oder sonstigen Interes-
sen haben, die geeignet sind, die neutrale und unabhängige 
Vertrauensstellung zu gefährden.

§ 31c
Gemeinschaftseinrichtungen und Beteiligungsunternehmen

Bei Beteiligungsunternehmen im Sinne von § 42 Abs. 3 und 
Gemeinschaftseinrichtungen der in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des 
Deutschlandradios stellen die Rundfunkanstalten sicher, dass 
die Gemeinschaftseinrichtungen und Beteiligungsunternehmen 
über die Themen Transparenz und Compliance dem zuständi-
gen Aufsichtsgremium regelmäßig berichten. Bei anderen Be-
teiligungen als solchen nach § 42 Abs. 3 sollen die Rundfunk-
anstalten auf eine Berichterstattung nach Satz 1 hinwirken. Die 
Berichterstattung erfolgt bei Gemeinschaftseinrichtungen auch 
an die jeweils federführende Anstalt; bei Beteiligungsunterneh-
men auch an alle beteiligten Rundfunkanstalten.

§ 31d
Gremienaufsicht

(1) Die Aufsichtsgremien der in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des Deutsch-
landradios müssen personell und strukturell in der Lage sein, 

die ihnen jeweils zugewiesenen Aufgaben umfassend zu er-
füllen. Hierzu ist insbesondere sicherzustellen, dass

1. in den Verwaltungsräten auch über die Mitglieder aus-
reichende Kenntnisse im Bereich der Wirtschaftsprüfung, 
der Betriebswirtschaft, des Rechts und der Medienwirt-
schaft oder der Medienwissenschaft vorhanden sind,

2. die Mitglieder der jeweiligen Gremien sich zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben regelmäßig fortbilden; hierzu haben die 
in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten, das ZDF und das Deutschlandradio den jeweiligen 
Gremien angemessene Mittel zur Verfügung zu stellen, 
um auch externe Fort- und Weiterbildung zu ermöglichen,

3. für die Gremien Geschäftsstellen eingerichtet werden, 
welche angemessen mit Personal- und Sachmitteln aus-
gestattet sind; die Mitarbeiter der Geschäftsstellen sind in 
ihrer Tätigkeit fachlich nur den Weisungen der Gremien-
vorsitzenden unterworfen.

(2) Über die Vorgaben des Absatzes 1 hinausgehende landes-
rechtliche Regelungen bleiben unberührt.

§ 31e
Interessenkollision

(1) Mitglieder eines Aufsichtsgremiums dürfen keine wirt-
schaftlichen oder sonstigen Interessen haben, die geeignet 
sind, die Erfüllung ihrer Aufgaben als Mitglied zu gefährden 
(Interessenkollision).

(2) Mitglieder eines Aufsichtsgremiums dürfen weder bera-
tend noch entscheidend mitwirken, wenn bei der Entschei-
dung einer Angelegenheit ein Grund vorliegt, der geeignet ist, 
Misstrauen gegen die unparteiische Erfüllung ihrer Aufgaben 
zu rechtfertigen.

(3) Liegen hinreichende Anhaltspunkte für das Vorliegen 
der Voraussetzungen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 bei 
einem Mitglied vor, informieren der Vorsitzende oder dessen 
Stellvertreter das Gremium. Ein betroffenes Mitglied hat Tat-
sachen, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 oder des Ab-
satzes 2 begründen können, unverzüglich dem Vorsitzenden 
des jeweiligen Gremiums und seinem Stellvertreter anzuzei-
gen. Das Gremium entscheidet über den Ausschluss. An die-
ser Entscheidung darf der Betroffene nicht mitwirken.

(4) Über die Vorgaben der Absätze 1 bis 3 hinausgehende lan-
desrechtliche Regelungen bleiben unberührt.“

4. In § 32 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 1 – in der Fassung des Arti-
kels 1 Nr. 7 Buchst. a des Dritten Medienänderungsstaatsver-
trags – wird die Angabe „§ 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4“ durch die 
Angabe „§ 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5“ ersetzt.

Artikel 2
Änderung des ZDF-Staatsvertrages2

§ 30a Abs. 5 und 6 des ZDF-Staatsvertrages vom 31. August 1991, 
zuletzt geändert durch den Staatsvertrag zur Modernisierung der 
Medienordnung in Deutschland vom 14. bis 28. April 2020, wird 
aufgehoben.

2 Ändert StV vom 31. August 1991; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2251 - 17
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Artikel 3
Änderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages3

§ 30a Abs. 5 und 6 des Deutschlandradio-Staatsvertrages vom 
17. Juni 1993, zuletzt geändert durch den Staatsvertrag zur Mo-
dernisierung der Medienordnung in Deutschland vom 14. bis 
28. April 2020, wird aufgehoben.

Artikel 4
Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung der in den Artikeln 1 bis 3 geänderten 
Staatsverträge sind die dort jeweils vorgesehenen Kündigungs-
vorschriften maßgebend.

3 Ändert StV vom 17. Juni 1993; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2251 - 21

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Sind bis 
zum 31. Dezember 2023 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der 
oder dem Vorsitzenden der Konferenz der Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder hinterlegt, wird der Staatsvertrag 
gegenstandslos.

(3) Die oder der Vorsitzende der Konferenz der Regierungsche-
finnen und Regierungschefs der Länder teilt den Ländern die Hin-
terlegung der Ratifikationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Medien-
staatsvertrages, des ZDF-Staatsvertrages und des Deutschlandra-
dio-Staatsvertrages in der Fassung, die sich aus den Artikeln 1 bis 3 
ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen.

Für das Land Baden-Württemberg:
Stuttgart, den 12. Mai 2023 Kretschmann

Für den Freistaat Bayern:
München, den 12. Mai 2023 M. Söder

Für das Land Berlin:
Berlin, den 11. Mai 2023 Kai Wegner

Für das Land Brandenburg:
Potsdam, den 16. Mai 2023 Dietmar Woidke

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Bremen, den 15. Mai 2023 A. Bovenschulte

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Hamburg, den 9. Mai 2023 Tschentscher

Für das Land Hessen:
Wiesbaden, den 12. Mai 2023 Rhein

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Schwerin, den 16. Mai 2023 i. V. S. Oldenburg

Für das Land Niedersachsen:
Hannover, den 16. Mai 2023 Stephan Weil

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Düsseldorf, den 15. Mai 2023 Wüst

Für das Land Rheinland-Pfalz:
Mainz, den 12. Mai 2023 Malu Dreyer

Für das Saarland:
Saarbrücken, den 9. Mai 2023 Anke Rehlinger

Für den Freistaat Sachsen:
Dresden, den 16. Mai 2023 Michael Kretschmer

Für das Land Sachsen-Anhalt:
Magdeburg, den 12. Mai 2023 Dr. Reiner Haseloff

Für das Land Schleswig-Holstein:
Kiel, den 11. Mai 2023 Günther

Für den Freistaat Thüringen:
Erfurt, den 11. Mai 2023 Bodo Ramelow
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* Ändert VO vom 2. Dezember 2018; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 793 - 3 - 10

Artikel 1

Die Fischereischeinverordnung vom 2. Dezember 2018 (GVOBl. 
M-V S. 425) wird wie folgt geändert:

1. § 6 wird aufgehoben.

2. In § 7 wird die Angabe „31. Dezember 2023“ durch die An-
gabe „31. Dezember 2025“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2023 in Kraft.

Erste Verordnung zur Änderung der Fischereischeinverordnung*

Vom 27. Oktober 2023

Aufgrund des § 10 Absatz 1 und des § 26 Absatz 1 Nummer 32 des Landesfi schereigesetzes vom 13. April 2005 (GVOBl. M-V S. 153), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juni 2013 (GVOBl. M-V S. 404) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für 
Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt:

Schwerin, den 27. Oktober 2023

Der Minister für
Klimaschutz, Landwirtschaft,
ländliche Räume und Umwelt

Dr. Till Backhaus
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Artikel 1

§ 1 der Verordnung zur Übertragung hoheitlicher Aufgaben des 
Ministeriums für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume 
und Umwelt auf das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpom-
mern vom 4. März 2008 (GVOBl. M-V S. 90), die zuletzt durch 
die Verordnung vom 25. Januar 2023 (GVOBl. M-V S. 471) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nummer 1 wird wie folgt geändert:

Die Angabe „2020“ wird durch die Wörter „2022, GAP-Stra-
tegieplan 2023 bis 2027“ ersetzt.

2. Nummer 5 wird aufgehoben.

3. Die Nummern 6 bis 8 werden die Nummern 5 bis 7.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 in Kraft.

* Ändert VO vom 4. März 2008; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 600 - 2 - 9

Siebte Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Übertragung hoheitlicher Aufgaben 
des Ministeriums für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt auf das 

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern*

Vom 6. November 2023

Aufgrund des § 1 des Gesetzes zur Übertragung hoheitlicher Aufgaben auf das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern vom 
26. Juli 1994 (GVOBl. M-V S. 783), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 6. Oktober 2005 (GVOBl. M-V S. 510, 511) geändert 
worden ist, verordnet das Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt:

Schwerin, den 6. November 2023

Der Minister für
Klimaschutz, Landwirtschaft,
ländliche Räume und Umwelt

Dr. Till Backhaus
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Verordnung über den kommunalen Anteil an den Einnahmen aus der Umsatzsteuer vom 
Bund für fl üchtlingsbedingte Kosten (FlüKostVO M-V)

Vom 17. November 2023

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 6030 - 14 - 7

Aufgrund des § 8 Satz 4 in Verbindung mit Satz 3 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom 9. April 2020 (GVOBl. 
M-V S. 166), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2022 (GVOBl. M-V S. 635) verordnet das Ministerium 
für Inneres, Bau und Digitalisierung:

§ 1
Berechnung, Festsetzung und Auszahlung der Zuweisungen

(1) Den kreisfreien Städten und Landkreisen werden die nach § 8 
Satz 3 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern 
zur Verfügung stehenden Mittel im Verhältnis der nach Absatz 2 
zu berücksichtigenden Personen zugewiesen.

(2) Bei der Berechnung der Einzelzuweisungen werden Personen 
mit einer Aufenthaltserlaubnis nach

1. § 25 Absatz 1 bis 3 und 5 des Aufenthaltsgesetzes,

2. § 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2, 3 Buchstabe a bis f des 
Aufenthaltsgesetzes,

3. § 32 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes,

4. § 33 des Aufenthaltsgesetzes,

5. § 36 des Aufenthaltsgesetzes und

6. § 36a des Aufenthaltsgesetzes

berücksichtigt. Personen nach Satz 1 werden nur berücksichtigt, 
wenn sie nach dem 31. Dezember des vierten Jahres vor der Be-
reitstellung der Haushaltsmittel

1. in das Bundesgebiet eingereist oder

2. im Bundesgebiet geboren sind

und am 31. Dezember des Vorjahres ihren gewöhnlichen Aufent-
halt in der jeweiligen Gebietskörperschaft hatten.

(3) Die Landkreise leiten 60 Prozent ihrer Zuweisungen unver-
züglich an ihre kreisangehörigen Gemeinden im Verhältnis der 
dort nach Absatz 2 zu berücksichtigenden Personen weiter.

(4) Die Festsetzung und Auszahlung der Zuweisungen an die 
Landkreise und kreisfreien Städte erfolgt im Jahr 2023 innerhalb 
eines Monats nach Inkrafttreten dieser Verordnung und ab dem 
Jahr 2024 bis zum 31. März des jeweiligen Jahres.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Schwerin, den 17. November 2023

Der Minister für Inneres,
Bau und Digitalisierung

Christian Pegel
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